
  

Quartäre Ammoniumverbindungen BAC und 
DDAC in Lebensmitteln – aktueller Stand

Sowohl von Seiten der Lebensmittelüber-
wachung als auch von der Lebensmittel-
wirtschaft häufen sich Positivbefunde für 
sogenannte „quartäre Ammoniumverbin-
dungen“ (QAV, auch bezeichnet als quater-
näre Ammomiumverbindungen) in Lebens-
mitteln. Auch im Schnellwarnsystem RASFF 
der EU finden sich inzwischen Meldungen 
zu dieser Substanzgruppe. 

Konkret geht es um die Substanzklassen 
Benzalkoniumchlorid (BAC) und Dialkyldime-
thylammoniumchlorid (DDAC), hier insbeson-
dere das Didecyldimethylammoniumchlorid. 
Die genannten Verbindungen können zwar 
als Pflanzenschutzmittel wirken, jedoch ist 
die Beurteilung deutlich komplexer als bei 
„klassischen“ Pestizid-Rückständen.

Woher kommen quartäre  
Ammoniumverbindungen?

Quartäre Ammoniumverbindungen wirken als 
Tensid und verfügen über biozide Eigenschaf-
ten, ihr Einsatz ist weitverbreitet. Als Ein-
tragswege in Lebensmittel kommen vor allem 
die folgenden drei Quellen in Betracht:

1.  Ein wichtiges Einsatzgebiet für Quartäre 
Ammoniumverbindungen ist die Verwen-
dung als Desinfektionsmittel. QAV-haltige 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel wer-
den vielfältig in der Lebensmittelindustrie 
eingesetzt, so dass eine Kontamination 
von Lebensmitteln möglich ist. Zur Vermei-
dung eines Übergangs auf das Lebensmit-
tel ist daher auf ein ausreichendes Spülen 
mit Wasser zu achten (Veröffentlichung 
des Industrieverbands Hygiene und Ober-
flächenschutz, 30.07.12). Auch Handdesin-
fektionsmittel können QAV enthalten.

2.  Als ungewöhnliche Eintragsquelle haben 
sich darüber hinaus bestimmte Pflanzen-
stärkungsmittel erwiesen. Diese waren mit 
DDAC bzw. BAC verunreinigt, so dass mit 
diesen Mitteln behandelte Kulturen Rück-
stände von DDAC oder BAC aufweisen kön-
nen. Die Mittel wurden sowohl im konven-
tionellen als auch im biologischen Landbau 
eingesetzt, die Zulassung ist aber inzwi-
schen widerrufen sowie die Anwendung 
verboten.

3.  In bestimmten Drittländern dürfen QAV 
zudem als Nacherntebehandlung bei exo-
tischen Früchten mit nicht-essbarer Scha-
le wie z.B. Bananen, Mangos oder Zitrus-
früchten eingesetzt werden.

1. Welche Produkte sind betroffen?

Aufgrund der weit verbreiteten Verwendung 
von DDAC und BAC ist grundsätzlich eine 
Kontamination jeder Art von Lebensmitteln 
und Futtermitteln denkbar. Besonders betrof-
fen sind nach aktuellem Stand frische und 
getrocknete Kräuter, Gewürze, Obst und Ge-
müse sowie tierische Lebensmittel (insbe-
sondere Milch und Milchprodukte).

2.  Wie werden quartäre Ammonium-
verbindungen analysiert?

Bei quartären Ammoniumverbindungen han-
delt es sich chemisch gesehen um ionische 
Verbindungen, mithin um Salze. Diese Salze 
lassen sich bei der organischen Extraktion im 
Rahmen der Pestizid-Multimethode nur unzu-
reichend extrahieren. Daher empfiehlt sich 
der Einsatz einer spezifischen Einzelmethode 
zur Analyse quartärer Ammoniumverbindun-
gen, wie sie auch von der amtlichen Lebens-
mittelüberwachung eingesetzt wird. Bei die-
sen Einzelmethoden werden die relevanten 
Verbindungen gezielt mit der erforderlichen 
Empfindlichkeit erfasst.

3.  Wo liegt der gesetzliche Höchstge-
halt? Und was ist mit Bio-Ware?

BAC und DDAC gelten als Pflanzenschutz-
mittel-Wirkstoffe, die Anwendung ist jedoch 
nicht erlaubt – mit Ausnahme von DDAC bei 

Zierpflanzen in geschlossenen Räumen. For-
mal greift hier der Auffangwert von 0,01 mg/
kg nach Art. 18 der EU-Pestizid-Höchst- 
gehaltsverordnung 396/2005. Sowohl für 
DDAC als auch für BAC hat der Ständige Aus-
schuss für die Lebensmittelkette und Tierge-
sundheit (StALuT) der EU-Kommission inzwi-
schen jedoch eine Leitlinie veröffentlicht, die 
einen Schwellenwert von je 0,5 mg/kg zur 
Anwendung auf alle Lebensmittel und Futter-
mittel festlegt. Ware mit Gehalten über die-
sem Schwellenwert ist vom Markt zu neh-
men. Die Schwellenwerte gelten direkt für 
alle Produkte, so dass Trocknungs- oder Ver-
arbeitungsfaktoren hier keine Anwendung 
finden. Hintergrund für diese Regelung ist 
zum einen die Vielzahl an potenziellen Ein-
tragsquellen für QAV auf allen Stufen der 
Produktion (Rohwaren, Verarbeitungsprozes-
se etc.). Zum anderen sind die Schwellenwer-
te toxikologisch über die Verzehrsmenge ab-
geleitet. Durch diese Regelung ist es im Mo-
ment möglich, dass aus verkehrsfähigen 
Rohwaren z.B. durch Trocknung ein nicht-
verkehrsfähiges Endprodukt hergestellt wird.  

Für Bio-Lebensmittel hat der BNN (Bundes-
verband Naturkost Naturwaren) in einer Öf-
fentlichen Stellungnahme vom 26.07.2012 
bekanntgegeben, dass der BNN-Orientie-
rungswert für einen Anpassungszeitraum als 
eingehalten gilt, sofern hinsichtlich DDAC 
und BAC die Vorgaben der Leitlinien des StA-
LuT eingehalten werden und keine Verstöße 
gegen die EU-Ökoverordnung vorliegen.
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